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Nr. 25.

   
Redakteur: Max Politi.

Druck und Verlag A. Ludwigs Buchdruckerei Rothe, Politt & Co. in Oels.

Oels, den 16. Juni 1922.

Jnserate werden bis Donners-
tag mittag in der Geschäftsstelle
angenommen. Preis für die
fünfgespaltene Petitzeile 2,50 M.,
für außerhalb des Kreises Oels
« Wohnende 3,00 Mk. ::

60. Jahrgang-.

Amtlicher Teil-
A. Bekanntmachungen des Landrats.

K11406. Oels, den 6. Juni 1922.
Kreistag.

Am 24. Juni 1922, nachmittags 3 Uhr, findet im Sitzungs-
saale des Kreishauses ein Kreistsasgi mit nachfolgender Tagesord-
nung statt:

1. Einführung des Kreistasgsabgeordneten S p r u n g - Ju-
lisussbsusrg

2. 2(enbewng der Verwaltunkgsgebührenordnung
Einführung einer Anerkennungsgebüshrensordnung für
fremd-c Anlagen auf K-resisstkraßen-. .
Aenderun sgder Ordnung betreffend die Erhebung von Ge-
büshren für die Benutzung der Kadaververnichitungsanstalt
Oels vom 19. Januar 1914«.·
Aenderung der Vesoldunsgssordnnnsg für die Kreisbeamitem
Bewilligung eines Ausfwandszuschmsses für den Vorsitzen-
den des Ksreisansschnsses

. Fierwendung der Abgabe zur Förderung des Wohnungs-
a«u«es. -
Wahl eines Amtsvorsteher-Stellsvertreters füsr den Amt-sche-
zirk Schleibitz an Stelle des Lehrers Me tz ne r - Schileisbitz

. Nenwahl ein-es Schiedsmiansns im Bezirk IX an Stelle des
Lehrers F rä n z el in Bog-schsütz, welcher sein Amt nieder-
gelegt hat.
Wahl der Vertranensmiänner zu den Ausschüssen zur Aus-
wahl der Schüssen- und Gesichswsorenen bei den Amts-
gerichten
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O e l s, den 14. Juni 1922.
Anträge ans Zuweisung von Druschskoihle.

Anträge auf Zuweisung von Druschskohle sind der Kreis-
tohlenstellse bis zum 3-1. Juli in niaschssteshensder Form einzu-
reichen: .

Ort Datum
Von der dies-jährigen Ernste beabsichtige sich ..... Ztr.

Getreide mit der Dampfmaschine auszudreischens. Jch verpflichte
mich, die mir von der Kreis-kohlenstelle zugewiesenen Brenn-
stxoffe nnsr zum Ausdrusch meines Getreides zu verwenden, mit
der gleichzeitig-en Versicherung, daß ich- mein Gestreide nur mit
dem Dsarmpfdreschsatz ausdreschen Bann.

' « _ ‚28017:, Zn-Name und Stand. .
Die- Richtigkeit der in vorstehender Erklärung enthalten-den

Angaben bescheinigt
Der Asmtsssvorrsteher

» Ort Datum.
Sspsater eingehende Anträge finden keine Berücksichtigung

Der Borsitzende des Kreisausskhusscs.

O e l s, den 14. Juni 1922.
Kohlenversorgung der Schulen.

Anträge asu - uwei.iun«« von S suslko len-« ür das Winter-
ha-l···b«jashr 1922/23f sioiid unlter gAngabe kdkr Zahhl bei Klassenzimmier
duivch den Gemeindevorstand an die KreiisseKoshlenstelle bis zum
15. Juli einzuseniden.

Später ein-gehende Anträge finden keine Berücksichtigung
Der Bosrsitzende des Kreisaiu«sfchsusses.

K VII 498.

K VII 497.

K VII 456. Oels, den 14. Juni 192-2.
l Einfuhr von Auslandstohlen.· _ _

Der Herr Reichskomsmissar für »die Kohlenverteilusngk In
Berlin hat mit Rücksicht auf das infolge der Va«lJu-ta-1»1ns1chsesr-
heit mit dem Kohlen-importgeschast verbundene Risiko von einer

Verwendung der Reichsshausbrandhezugsischeine bei der Einfushr
von Auslansdskohlen abgesehen-. „ _ . h

Es wird jedoch bei der Ausgabe der spateren Bezuigisscheini-
serien seine Kürzung in Höhe von »50 Prozent der Ins den- ein-
zeln-en Vesrsorgungsbezirken eingeführt-en Ausslansdskohlen vor-
genommen werden. » » ' · · .

Anträge auf Einfuhrsgcnehmiigungen sind» durchI die Kreis--
koshlensstelle an den Herrn Reichsskomsmissar fur die Kohlenver-
teilung zu richten. _ .. «

Diese Ver-gkünstisgungen igilten nicht sur die aus der
Tfchecho-Slsowakei und dem zukünftigen PolnsischeOberschslesien
eingeführt-en Kohlen, die vson jeher in dass Hasusbrandbezucgscheiin-
system ein-begriffen waren. Für die-se sbsleibst es also beider bis-
herigen Regelung Jndessen ist der Herr Reichskommiissar fur
die Kohlenioerteislung bereit, den Bezug tschechso - sloswaiischer
Kohlen in der Verkehrsgünstigen Zeit rdaldusrchi zu erleichtern,
daß er den Versorgungsbezirken auf Antrang vorschgnszkweise Haus-
brkinldscheine übersendet, deren spätere Verrechsnung er sich vor-
be ä vt. ‘

) Für die aus dem S-aa-r-gebiet eingefühirsten Kohlen gelten
die vorstehenden Grundsätze gleichfalls-.

Der Vorsitzende des Kreisausschiusses

L. I. 1428.
Vf. der Min. d. J. u. d. Fin-. v. 26. 5. 1922

—- IV St. 334 bzsw·. II A 2. 1100 ——-
betr. Wohnungsluxussteuern.

Jn Teil I Art-. 6 der- zur Knimm-unalsaibigabennsov elle sbsom
26. 8. 1921 erlassenen- Auss.-Anw. vom 9.» 3. 1922 (MBIli-V.
S. 285) sind die allgemeinen Grundsätze wörtlich wiedergegeben,
die von der Rieichsregierung auf Grund des § 6s Abs. 2 des
Reichsges. übe-r die Erhebung eine-r Abgabe zur Förderung des
Nohnungsbaus v. 26. 6. 1921 (RG«Bl. S. 773) unter Art. III
der Bek. v. 15. 12. 1921 (R-ZB«l. S. 9-97) für Wsoshnsungsluxuss-
stenern der Gemeinden erlassen worden sind. Diese Grundsätze
sind als zwingende Vorschriften» von denen Abweichungen nicht
zulässig sind-, bei der Aufstellung von« Wohnung-sluxusscsteuer-
oirdnunsgen zu beachten. Außer-dem sind die in der eingangs gie-
nannten Ausf.-Asnw. im Anschluß an« »die- Grundsätze der Reichs-
regierung ansgemerkten Rsichtilginien zu lberücksichtigen-.

_ Von der Aufstellung einer besonderen Musterosrdniung sehen
wstr unter diesen Umständen zunächst ab und bemerken nur
noch folgendes:

1. Grundsätzlich ist die Wohnungssluxusstseuer nach § 16a
der Kosmkmsunalasbsgasbennovielle v. 26. 8. 1921 und § 6 Abs. 2
des Reichsges. !v. 26. 6. 1921 den Gemeinden vor-behalten
Das schließt indessen nicht aus, in besonderen Fällen, z. B.
wenn »der Kreis die Förderung der Wo«h-ninn·.gsbeschasfung nnd
der Smedlung aiuf sich genommen hat, die Hebebereschtisgung und
gegenseitige Beteiligung am Ertrage durch »ein-e Vereinbarung
zwischen Kreis und Gemeinde nach § 6 des Kreis- und Pro- vinzialabgabenges in der Fass. der Novelle v. 26. 8. 1921
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(T-eil ll Art. 2 Der Ausf.-Aiiw. v. 9. 3-. 1922) zu regeln, swobei
jedoch dar-auf zu halten ist, daß die Hebeberechtignug nur von

e i n e r Stelle ausgeübt wird.
2. In den Ordnungen ist ausdrücklich vorzusehen-, daß der

Ertrag der Wohnnngsluxnsssteuer lediglich zur Förderung der
Wahniingsbeschaffuiig und der Ssiesdluug Verwendung finden
darf, und daß mit Hilfe des Stseiiiersesrtrages Wohnungsbauten
nur unterstützt werden Dürfen,
n) wen-n die Kosten der Bauanssührnng einschließlich Der

Baustoffe der Festsetzungoder Kontrolle ein-er öffentlich-
rechtlichen Stelle unterstehen;

b) wenn Die Bauten dauernd im Eigentum öffentlich-recht-
licher oder-gsemesiiinütziger Stellen verbleiben,

daß aber aus besonderen tszründen auch im Privateigentum er-
richtet-e und verbleiben-de Bauten unterstützt werden können-,
wenn durch geeignete Maßnahmen sverhindert wird, daß der
SBauherr, Eigentümer oder Verfügungis-berechtigte aus der Ver-
niietung oder deui Verkauf einen übermäßig-en Gewinn erzielt

3. In den Ordnung-en ist ferner zu bestimmen, daß die
Wohnräume für «sIaii-saiigestellte denen des Haiisshasltuiigsvor-
stand-es hinzu-gerechnet werden, daß zum Hausstande des Wohi-
nungsinhabers all-e Personen zählen, die mit ihm die häusliche
Gemeinschaft teilen, insoweit sie nicht an einem anderen Ort
einen selbständigen Wohnsitz begründet haben-, daß Familien-
angehörige, dis. zwar ihren ständigen Aufenthalt nich-t- am Wohn-
ort der Eltern haben, bei diesen aber eine nicht unerhebliche
Zeit des Jahres zubringen, regelmäßig als- Haushaltsangehörige
zu betrachten sind (vgl. Abs. 3 in Teil I Art. 6 der loben- be-
zeichneten Ausf.-Anw.), daß dagegen Untermieter, Die Die häus-
liche lsieiiieinschaft die-s Wohnunsgsinhabers nicht teilen, für den
an sie unstservermieteten Teil der Wohnung als eigene Woh-
nungsinhaber gelten n'nD selbständig zu veraiilagen sind. Dabei
ist Steuserbefreinng vorzusehen für Räume, die gewerblich zur
dauernden Untervsermietung bestimmt sind, ferner für Räume,
die dem Wohnung-samt zur Verfügung gestellt oder nach den
Beschlagnahmevserosrsdnnngen in Anspruch genommen sind.

4. Der Steuersatz hat zweckmäßig von der Jahresiniete
auszugehen-, von der als Grundlage sowohl ‚S 16:1 Der Kom-
munalabgabennoivelle v. 26. 8. 1921 als auch Ziff. 7 Der Grund--
sätze der Reichsregierunsg v. 15. 12. 192.1 ausgehen-. Dabei ist
in den Ordnungen ausdrücklich vorzusehen, daß bei Feststellung
der Jahres-miete Hesizusngskosten außer Betracht zu bleiben hab-en
(vgl. Abs. 3 in Teil I Art. 6 a. a. O.) sunfd daß bei möblierter
Vermietung von Wohnungen oder Wohnungstesislen alss Jahres-
miete Der Betrag anzusehen ist, der vom Viermieter als Miete
abzuführen ist.

5. In den Ordnungen sind die Rechtssmsisttesl gegen die
Heranziehung (§§ 69, 70 Komm.-A·bg.s-Ges.)1) und die Strafen
für Zuwiderhandlsungen (ä 82 i. D. Fass. Der Novelle v. 2·6. 8.
1921) in Der üblichen Weis-e anzugeben-. -

Zu Wohnungstuinssteuerordnungeni, Die den sGsr-,u.nds-ätzsen
der Rieichsreigierung und den Richtlinien der Ausf.-An«w. v.
9. 3.1922 nnD diese-s Erl. entsprechen, kann die Zustimmung
soweit es sich um Ordnungen von Stadtgemeinden handelt, »von
den Obserpräsidenten, soweit es sich um Ordnungen von Land-
giemeinden handelt, von Den Regiierungspräsisdenten erteilt wer--
Den. Vorherige Ver-ichtesrstattung an uns ist i nur bei wesen-t-
l ichen Abweithun-gen von diesen Richstilinien nötig.

Für die Stadt Berlin, für Die Der Oberpräsident Genehmi-
gungssbehörde ist, bleibt die Zustimmung uns vorbehalten-.

. Die Zustimmung ist zu allen Ordnungen zunächst auf die
Dauer eines Jahres zu erteilen, jedoch ist dabeiider Vorbehalt
auszusprechen auf Antrag vor Ablauf Der Frist »die Zustim-
mung geeignetensallss zu verlängern (bzgl. Ausf.--An«w. zur Kom-
munaliabgsasbenuiovellie«««v. 26. 8. 1.921, Teil -1 Art. 14).

Die hier vorgelegten Stseuierordnusngen werden im Anschluß
an diesen Erlaß zur Veranlassung der Umarbeitung zurückge-
sandt werden-. . « «

Jm übrigen bemerken wir mit Hinweis auf den Schluß-
satz des letzten Abs. in Teil I Art. 6 der genannten Aussf.--Anw.,
daß Wohnungsluexussteuern im allgemeinen nur in größeren
Gemeinden angebracht sein wer-den, wo unt-er die Steuer fal-
len-de Wohnungen- in solcher Zahl vorhanden sind, daß mit
Sicherheit auf einen Reinertrag gerechnet wer-den kann, der in
angemessenem Verhältnis zu den Veranslagungsi- und Erhe-
bungsikosten steht nnd seinen nennenswerten Bei-trag zur För-
derung des Wohnungsbans und der Sieb-lung darstellt Die
Zustimsmiingszbsehörden werden daher vor Erteilung der Zustim-
mung regelmäßig auch diese Frage sein-gehend zu drüfen haben.

Gleichzeitig hiermit geben-» wir in der Anlage sein Rund-

Durch öffentliche Bsekannitinachiing gebüshrsenpslichtig 

schreiben des Herrn Reichsiarbeitssministers v. 2l3. 4. 1922 ,-———
V A 1 Nr. 2568 —— über Die. Auslegung des Art. II] Nr. 7
Der Bet. v. 15. 12. 1921. (R-3Bl. S. 997) znr Beachtung be-
kannt.

Au die Ober- und §lieg.-Präs., Die Laiisdräte und die Grundide-
vesrwaltuiigeii. «
Anlage. ‑

Vf. d. Reichsarbcitsmin v. 26. 4. 1922 -——— V A 1. 2568.
Ueber »die Auslegung dei Art. lll Nr. 7 Der Betst Der Reicl

regierung v. 15. 12. 1921 zur Ausführung des (tief. über die Er-
hebung einer Abgabe zur Förderung des Wohnuiigsbiaus v. 2U. li.
1921 (RZBl. S. 997) finD, wie verschiedene Aiifrageii ersehen lassen,
Zweifel entstanden

Die Bestimmung soll eine Use-bserlsastn.ng der Steuserpflichtigen
verhüten. Sie besagt, daß der Jahresinietpreis durch die Anzahl
der Wohnräume zu teilen ist (Eiiiheitsfa«t3), daß sodann die Zahl
der steuerpflichtigeii Räuiiie festzustellen ist, und daß der Höihstbetrag
der Steuer durch Verviselfältignng des Einheitsfaties mit Der Zahl
der steue·rpfliehtigen Wohuräuiiie zu errechnen ift.

Nachstehend-e Beispiele lassen das Rähere ersehen:
1. Hat ein Wohnungsinhaiber mit ein-ein Hainsstaude von 3 Per-

sonen nach Abzug der in Art. III Dir. 2 nnD 0 angegebenen Räume
eine Wohnung von 8 Wohiiriäumen für einen jährlich-en Mietszius
von 4000 0/1 inne, so beträgt der »Einheitsfah« 4—000 : 8 ..——_— 500 „71.
Rath Nr. 3 sind von der Steuer befreit 4 Wohnräniiie. Der Steuer-
würden somit 4 Wohuräume 1i.iite.rliegeii. Für »diese 4 Ränme dar-f
Die Steuer nicht mehr betragen, als anteilige Miete lauf sie entfällt,
mithin nicht mehr als 4 X 500 J1 = 2000 .111.

2. Wenn bei den unter 1. angegebenen Vorsaiussselzungen von
den 8 Räumen für dienstliche usw. Zweite 2 Ränme benutzt würden
iArt III Nr. 3 Abs. 2), so würden steuerfrei bleiben für 3 Per-
sonen :- 4 q"sol)iirsi·iumse und 2 Diensträuuie, im ganz-en also
0 Räume. Für die übrigbleibenden 2 Wohuräume darf die Steuer
dsauii nicht mehr als 2 X 500 »s« z: 1000 sitt betragen

Anweisung vom 22. 10. 1921 zur Ausf. der Bd. v. 29. 4. 1921
(GS. S. 381) wegen Abänderung der Bd. v. 15. 11. 1899
(GS. S. 545), betr. das Verwaltungszwangsverfahren

wegen Beitreibuug von Geldbeträgen
Auf Grund der im Arti« 3 Der Bd v. 29. 4. 1921 wegen

Abänderung der V«d. v. 15. 11. 1899, betr. das Verwaltungs--
zwangsverfahreu weg-en Beitreibuncg vson Gelsdbetträgen (G-S.
S. 381, in Kraft getreten am 10. (3. 1921.), Den beteiligten
Ministern erteilten Ermächtigung wird dies Anw-. v. 28. 11. 1899
zur Ausf. der obengenannten Vd. v. 15. 11. 1899 abgeändert
wie folgt:

I. Riach Art. 26 wird folgende Vorschrift eingefügt:
. Oeffentliche Mahnung
Artikel 26n. Bei der Erhebung direkter Steuern kann

die Mahnung der im Bezirk der Vollstreckungsbehsörde wohn--
haften Steuerpflichtigen statt durch Behändsigung von Mahn-
zetteln durch öffentliche Betauntmachcung erfolgen, wenn bei der
Anforderung der Steuer, ins-besondere in seinem Steuerbescheid,
den Steuerpflsichtigen die Zahlungszeiten und der zu entrichten-de
Steuerbetrag mitgeteilt worden sind.

Die öffenliche Mahnung erfolgt nach Eintritt »der Fäslligkeit
unter Wahrung ein-er Zah«l.u«nig-sfrist ivon mindestens 3 Tagen
durch einmalige Einrückung einer nach dem nnliegenben Muster
11a- abzufassenden Beskanntmachmng in das für amtliche Ver-öf-
fentlichiusngen der Vollsstveckungsbehsörlde bestimimte Blatt. Sie
ist mit Ablauf des Tages, an welchem das die Bekanntmachsung
enthaltende Stück ausgegeben worden ist, als erfolgt anzusehen.
Die Betauntmachung soll außerdem in der sonst ortsüblichen
Weise (durch Aushang, Säuleuauschlag und .die:r-glj.) und tun-
lichst durch Einrückung in eine im Bezirk der Viollsstreckungsbei-
shörde verbreitet-e Zeitung zur öffentlichen Kenntnis gebracht
werden

· Der öffentlichen Mahnung soll ein bis zwei Wochen vor
Eil-instit der Falligkeit der Steuern ein-e in. geeigneter Weise- be-
tanntzumazchende öffentliche Aufforderung zur riechtzseistisgen Zah-
lung »der vfallig werdenden Steuerbe-trä-ge vorangehen, in welcher
darauf hingewiesen wird, daß im Falle Der Versäumnis die
Mahnung nicht durch Behändisgung von Mahnzetteln, sondern

erfolgen
wer-de. «

II. Nach Art. 82 wird folgen-de Vorschrift eingefügt:
Erstattung von Auslagen durch den Schuldner

Artikel 82a. Die bei der Mahnung durchs Ausgabe zur
Post entstehenden Postgebuhiien gehören zu den nach-· § 54 Buch-
stabe d Nr. 1 der Verordnung vom Schuldner zu tragenden
Auslagen
» Die Hohe der nach § 54 Buchstabse d Nr. 2 von dem
Schuldner zu erstatten-den Schreibgebüihren für zum Aus-bang



 

Beilage zu Nr. 25 des Oelser Kreisblattes.
J. Nr. L. I. 4139 Oels, den 14. Juni 1922-.

Millile llll bemünun.
Kreis-Polizei-Verordnung.

Auf Grund der §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über Die-
Polizeiberiwaltung vom 11. Mlärxz 1850 und des § 142 des Gek
setzes- über die allgemein-e Landessverwaltung vom 30. Jule
1883 verordne ich unter Zustimmung des Kreisausschiusses sur
den Umfang des Kreise-s Oel-T tlvas folg-t:

b .
Alle Diejenigen, welche nach Dem bestehenden Recht, ins-

besondere auch nach gecwohnheitsrechtxlichen Normen, zur Rau-
iuung der fließend-en Gewässer im Kreise Oels verpflichtet sind,
haben den im Kreisblatt veröffentlicht-en Anordnung-en der
Wasserpolizeibehörde in der daselbst vorgeschriebenen Weise
pünktlich nachzultoimsmen. § 2

3mmiDerhanDluIngen gegen diese Vorschrift werden (u«ua.bk
hängig von der etwaigen Zwangsausfükhkrunsg durch Dritte auf
Kosten des Stäumigeu) mit Geldstrafe bis zu 30 Mart bestraft,
an deren Stelle im Unvermögensfalle verhältnismaßiigke Haft
tritt.

§ 3
Die-se Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Verkün-

digung in Kraft. —
O e l s, den 17. Juni 1'904.

Der Königliche Landrat.
gez-I Graf Kospsoth

Vorstehende Psolizeiversordnsung (abgedru.ckt im Kreisblatt
1904 Seit-e 111) bringe ich hiermit zur Kenntnis der Ortspolizei-
und Ortsbe·hi"o"rden sowie insbesondere auch der Riaumungs-
pflichtigen Jchs bemerke noch-, daß das Strafmaß gesetzlich
auf dastehnfache erhöht worden ist. _ · .

Es ist in den Vorfahr-en vorgekommen, daß einzelne Ge-
meinden, "l8511tsbe·z,irike oder sonstige Räusmungspflichstige »die
ihnen nach dem Gesetz obliegen-den Räumangsarbeitengar nicht
oder nur mangelhaft ausgeführt haben. Di«e«s.h»at vielfach zu
Versandungen oder Stauungen im Flußbettt gsefuhrt, lvas im
weiteren Schädigungen der landwirtschaftlichen und sonstigen
an der Bewässerung oder Nutzung der Gelwässer Beteiligten
zur Folge hatte.

Dieser Zustand ist unhaltbar. Es ist unter allen Um-
ständen daran fcstzuhaltein daß die Räumung der Gewasfcr des
Kreises von den hierzu Verpflichteten auch pünktlich und ge-«
ioisfenhast vorgenommen wird. . ś · _

Zur restlosen Durchführung dieser Verpflichtungen biet-et
die vor-stehend abgedrucktePsoilizeiverordnung den Wasserpolizei-
behörden eine wirksame Handhabe. ..

Ueberall Da, wo Wlassergenossienschaften für die Raumung
unD Unterhaltung der Flusßläufe noch nicht gebildet worden
finD, verbleibt sess bis zur Bildung von solchen bei- den bis-
herigen Rsäsumungspfltichtem die teils auf Otbservanzi, teil-s auf
rezeßsmsäsßig festgelegten Verpflichtungen beruhen. „

Daß diese seit langen Zeiten bestehenden Raumungs-
verpflichtungen nicht mehr den heutigen Rechtsanschauungen
entsprechen, ist ohne weiteres zxuzusgebensz Solange jedoch Abi-
hilfe (Durch Räsumungsgenossensschaften) nicht geschaffen ist.,»-mu:ß
es bei dem geltenden-, durch das preuß. Wasser-gesetz ausdruscklich
aufrecht erhaltenen Rechte verbleiben Die Vorarbeit-en zur
Bildung von Rsäumurngsgeniossenschaften für sGexwaEsser, fur die
noch keine bestehen, sind seist längerer Zeit in Angriff genommen»
Jch rechne mit ihrer Bildung bis zulm nächsten Frühjahr

Ueberall Da, «w-o: der Räsusmsuxngspsflichst nicht ordnungs-
mäßig nachlgieskomsmen wird, ist gegen die Säumigen mit den« »zu«
Gebot-e stehen-den Zwangsmitteln (Zwa-ngsstrafen, kostensbflichtige
Räumung) ohne Verzug vorzugehen Außerdem bleiben die
säumig-en Räumung-sp-slichtigen für alle hierdurch entstehen-den
Schäden ersatzspsflichtiig (g 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches).»

Jch sersuche die Orts- usnd Ortspolizeibehörden-, die Rau-
muingspsflichtigen auf diesen Umstand ganz besonders hinzu-
weisen und fie Darauf aufmerksam zu machen, daß die Hohe eines
etwaigen Schadenerfatzes bei den heutigen Werten der Landwirt-
schaft in gar keinem Verhältnis zu den Unkosten oder Unbe-
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queinlichkeiten einer Räumung steht. Nachstehend mache ich die
diesjäihrizgen Räumungstermine bekannt und ersusche die Orts-
behörden, dieselben sofort zur Kenntnis der Rjäumungspslichi-
tigen zu bringen. Der Nachweis dieser Bekanntmachiung ist bei
den Akten der Ortssbehörde aufzubewahren

Die zur Räumung bestimmt-en Arbeiter find mit Schaufel
(niöglichst eiserne) und Düngergabel versehen pünktlich 6 Uhr
früh zu stell-ens.

Den Anordnung-en der zur Ueberwachung der Räu-msungis-
arbeit aufgebotenen Landjäigereibeamten ist Folge zu leisten.

Im Interesse der Fisschszucht und der Erhaltung der Ufer
werden die Mühlenbesitzer hierdurch aufgefordert, die Grunds-
fenster Der Schleusen nicht plötzlich, sondern vorsichtig und all-
mählich zu ziehen, damit das Wasser langsam abfälli.

Die Räumung hat sich unter anderem nicht nur auf das
Aus-hauen, sondern auch auf dass vollständige Ausgraben und
Auswerscn der Wurzeln und Wasserpslaiizen, wie auch auf
Beseitigung der an verschiedenen Stellen svorhandenen Sand-
biiuke zu- erstrecken.

Räumungstermine für 1922:
'. I. Weide.
1. Auf der Strecke Krichsener Mühle-Wildschsiitz findet die
Räumung am 3. und 4. Juli statt (mit Ausnahme der
„alten Weide« Klein Wieigelsldorf—W«il·-dschiützs).
Der Mühlbach von Klein Weiigelsdorf——Wilsdschsütz ist am

4. Juli zu räumen.
Kranster und Krichener Mülhler schließen ihre Schleusen-

vom 2. abends bis zum 4. abend-s; für den gleichen Zeitp-
raum wer-den sämtlich-e Schleusen in Klein Weigelsxdors
und Wildschütz geöffnet.

. Auf der Strecke Waldmühle—K-richener Mühle ist am 5.
unD 6. Juli zu räumen. Wald-mühte schiließh Kranster und
Krichener Müh-le öffnen sämtlich-e Schleusen vom 4. abends
bis 6. abends-. Auf den bezeichneten Strecken sind sämtliche
Weidearme asusznkrauten und zu räumen-.
Die „alte Weide« vom Klein Weigeklssidorfer Ssteinwehr———
Wilsdschüstz ist Dom. 7. bis 8. Jsulsi zu räumen.
Während dieser Zeit sind die Klein Weigxelsdorfer

Schleusen zu schließen.
4. Waldmühle bis Vielguth Walldmüthle nnd Neu-schmollen

öffnen die Schleusen am 10. Juli, vormittags 9 Uhr,
schließen dieselben am 11» Juli abends; die Räumung er-
folgt am .11. Juli-. ·

5. Bielgxuth———P-atschkey. Mühle Viellguth hält vom 10. Juli
abends bis 11. Juli abends das Wasser an, öffnet die
Schleusen am 11. Juli, abends- 7 Uhr, schließt dieselben
am 13. Juli abends. Die Räumung erfolgt in der Weise,
daßdam 1-2. Juli ausgehauen und am 13. Juli geräumt
wir .

6. Patfchskey—Cunz-endorf. Mtülhle Patschttey hält -vzoiin 11.
Juli, abend-s 7 Uhr bis 13. Juli das Wasser an, öffnet
Die Schleusen- am 13. J«u-l«i, 7 Uhr abends. Die Räumung
der Strecke erfolgt am 14. und 15. Juli in Der Weise, daß
am 14. ausgehauen und am 15. geräumt wir-di-

. Cunzendors—-—Bieriistaidt. Die- lSIchlleulsien Tbei Csunzentdorfs
sind vom 13. Juli, abends 7 Uhr bis 15. Juli, abends-
zsu schließen; am 15-. Juli, abends 7 Uhr sind dieselben zu
öffnen, Die Räumung der Strecke erfolgt am 17., 18. und
19. Juli. Gemeinde Ziegelhsoss räumt am 19|. Juli.

8. Bernftadt——Rsolle-Miihle. Die Stadtmülhle Bernstadt hält
vom 16. bis 1'9. Juli, abends 7 Uhr das Wasser an, öffnet
die Schleusen am 1I9. Juli, abends 7 Uhr. Die Räumung
der Strecke erfolgt am 20. Juli. Die an! Dem »Gut Weiden--
bachl befindliche Schleuse ist am 1*9. Juli, abends zu öffnen,
sie hat offen zu bleiben während der Räumung bis an die
Woitsdorfer Mühle Die Schiliesßsung hat auf: Mitteilung
der Landjsägerseibeamten zu erfolgen. »

9. Rolle-Mühle bis Wei.den!bach. Rolle-Mühle hält vom 19s.
Juli, abends bis 20. Juli, abends das Wasser an, öffnet
am 20. Juli-, abends 7 Uhr. Die Rsälutmung der Strecke
erfolgt am 2-1. Juli.
Wei·deubach bis Woits·doirf. Die Räumung der Strecke hat.
am 22. Juli zu geschehen Die zur Räumung zu Dellen:
Den Leute sind mit an· langen Sitanigen befindlichen c-sen«sens
und Rechen zu stellen-, da ein Alustkraiuten nur von den
Ufern aus geschehen Bann.
Wsoitsdorf bis L-aubsky. Mülhsle Wloisttsdorf hält am 22.
Juli, abends dass Wasser an, öffnet Die Schleusen am
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1.
2.
3.
4.

am- 6 und 7. Juli.

93. Juli auf Mitteilung des Laudjsäigereibeamten. Die
Räumung dieser Strecke ersfoilgt am 24. Juli, wozu sdise bei
Laubsky befindlich-en Seht-rufen vosm 23.
’24. abends geschlossen bleiben-

II. Oclser Bach.
Die Räumung des Oelfer Baches hat durch die- weiter unten
unten Pflichtigeui zu erfolgen und zwar find zu räumen:
Großer Schwerste-Bach am 4. Juli
Netfcher Bach am 6. und 7. Juli.
SchmarseMach unterhalb der Stärkefabrisk am 8.« Juli.
Großer Oclsbach am 1‘0. Juli-.
Auf der Strecke Raake Grenze-Sandhäuscr: Räumung

Das Wasser wird an diesen Tagen asn der
Bohrauer Wasserteilung abzuspierren sein, während der gleich-en
Zeit
7. J

am 10. und 11. Juli.

öffnet die Süßiwinskeler Mühle ihre Schleusen nnd am
·uli auch die Cuinerssdorfer Eltiishle _
Auf der Strecke Sandhäuscr bis zur Mündung: Räumung

Während dieser Zeit ist das Wasser wie
üblich nach dein Gerbergraben abzuleiten, indem die Cuner3-
dorfer Mahle die lkleine Schilseusse im Oelssbach bei den lSau-d-
hä u se rn. s chsl i-e·szt.

Juli, alten-i s bis-

III. Juliusburger Wasser.
1. Jäutfchdorfer Mühlbach am 4. Juli durch die Gemeinden
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Lfd Bezeichnung
Nr. der Bäche und Gräben

 Die Miihlschleuse ist zugleich offen zu halten.

 

Bartkerey, Weißeusee mit Hosllunsder, Maliers,Vuckowiutke,
Dorf Ju·liu«sburg, Zncklau, Darunter ususd Jsäntschdorf.

2. Juliusburgeer Wasser von der Jsäntsschdorf—Dobri-schauer
bis zur Sibyllenorter Grenze durch die Gemeinden D«o«bri-
schau und Eichgrlusnsd iam 5. Juli.

_ 3. Das Juliusburger Wasser von der Sibt)llsen«ort-Eichgrunder
Grenze bis unterhalb der Do-msat-schisner Grenze ist am
6. und 7. Juli zu räumen.

Die Eichgrunder Schleuse ist während dieses Zeitraumes
zu schließen-.
. . IV. Egelbach.

Die Räumung des Egelbachses (Baruther Mühlbach mit
n

IHIiarofkegsrabeIO hat am a. Juli zu erfolgen.

Jsm Nachftehendeu gebe ich zusannuenfassend die R-ä.«um-ungss-
pflichtigen für die sogenannte »Oelfe« (gesiasmtse«s Oselsbach-
gebiet) bekannt, Iwie sie sich aus den Kreisblattbeskauntachsungen
ooiu 18. Juni 1875 (Kreisblatt Seite 101), vom 2l). Juni 1892
(Kreis-bl-att Seite 11()) und vom 9. Juli 1892 (K«reisbl"att Seite
.13(3) ergeben. Siocweit im einzelnen Besitzvseränderunsgen ein-
getreten find, sind die Räumuugspflichten als Reallaften auf
den jetzigen Besitzer (bzw. Pächter) übergegangen-.

    

Bezeichnung der verpflichteteu Gemeinden
bezw. einzelnen Besitzer

 

«1. Großer Schimarfebaich

2. Kleiner Mühlbach

3. Kupferhasmsmerba ch

«4. Kleiner oder alt-er Schmarser Bach
v
c

Klingelibach der hierzu ,-g-ehörige Abflußgrabeui pou-
der gemauerten Brücke bis in Den! Sicl)s1ua.rs·-er Bach-

C]
!

6. Döberle-Bach

7. Jäntsschdorfer Bach

8. chklauer Oberbach . ;

9. Großer Oelsbach

.10. Zucklauer Niederhach

11. Schwierser und Wiesegrasder Mühlbach

12. Nestseher Bach

Die Ortspoilizeibehörden erfuche ich hiermit, die Räumung
nach den oben svosn mir festgesetzt-en Terminen zur Durchführung
zu bringen, fernerhin auch- für diejenigen Fl-ußläus»e, welch-e als
foiche III. Ordnung ihre-r wasserpsoslizeilichen Aufsicht unterstehen,
die Räumungszeiten unter Bersiiclisichtigimg der von mir oben
bekannt-gegebenen Termine festzusetzen, für die osrdnungsniirätßige
Bekanntgabe und Durchführung der Räumimig auf die-sen
Strecken Sorge zu tragen foiwie auch die Laudjiäsgereibeamteu
mit allen für die diessjsährige Riäulmung erforderlich-en An-
weisungen zu versehen.  

Würtemberg, Spahlitz, Rathe, Schmarsse, Dann-mer, Jenskwiitz,
Carlssburg Döberle, Groß und Klein Eslnguth, Ober Schmol-
leu, Croiiieiisdorf und »die Verwaltung der Oels«———Gnes-enser
Eisenbahn (Ba«hnmeisterei Oesls).

Rathe, Schmarse, Jenskwitz, Casrslssbtu-rg., Dö"berle, Bogsch«ütz,
Papierfabrik Schmarse, Schsloßbrauserei nnd »die angrenzen-
Den: stiäidn Besitzer.

Sp»ah«liitz, Bo.gss:chiitz, tat-he, Dammer und Zucklau.

Rathe, Sichmarfe, Würtemberg Damm-er, Paspierfalbrik
Schmarse, Schloßberwaltung und Scchsloßsbrauerei, die Ber-
waltsung der O-eslss——Gnef-eu-esr Eisen-bahn.

Rathe, Summer, Jenkwitz, Carl-sbürg, Dsöberle, Schmarse
Schmied Kiok, ehem. Postillon Scholz in Oels, Schulge-

nIeiude Rathe, Kräuter Fisch-err, Gastswirt Flöter, Bauer
Hubrich 1un., Angerhäussler Kahl in Rathe, Schlioßsbraiuereiz
bzw. Deren’ Befitznachfolsger

Carl-sburg, Döberlie, Jentwitz Schmause, Groß E-ll.sgu«tl).

Juliusbnrg Rasckwitz, Buckowintke,'-Weißeusfee, Blartkeretß Ma-
11-e-rs, Zucklau, Dammer, Jäntschsdosrs _

Buckowintkse, Maliers, Weißen-seie,
Dammer, Zucklau.

.i-at·h-e,» Dünn-ten Jenkwitz, Carlsbiusrg Dö.berle, Sichmarse
Spahlitz, Würtemberg Groß «E-ll«g-11th, Crouenjdosrß Schmol-
len, Neuschsmolleiy Klein E-llsgsuth-—, ianigirsenrzeutde Besitzer Oder
Stadt Oesls-. «

Zuck-lau, Rackwitz, Jusliusbutrg Bartberieh

Holland-erei, Jäntsfchdorß

Groß Ell.gut.hz«,» Schwiserse, Wiieissegraide, Sspahxlitz, Binsebwitz,
Schmoltsschutz, Gruttentbserg Allerheiligen .

Netschse. - t

Die mit den Räunisnngsasrbeiten Beschäftigten haben die
Alma-linke ihrer Strecke durch den zuständigen L-a-n-djä.gersei-
beamsten abzuwarten und dürfen sich vorher nicht entfernen. «

Falls bei Durchführung der Räumungsarbeiten irgend-
welche Schwierigkeiten entstehen, ersuche ich-, mir unter der
Anfschrtst »Räumung der Geswässer« unter Vorlage aller vor-
handenen Unterlagen sofort ein-gehenden Bericht zu erstatten.

A-.- s·-s-s«-«

Der Landtat

Dr. llnckell. ·
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bestimmte Schriftftücke richtet sichs nach den in den einzelnen
Verwaltuingszweigen hierüber erlassenen Bestimmungen

III. Jn Muster· II werden die Worte »die unten ver-

nierkten Gebiühren« ersetzt durch Die Worte »die unten ver-
merkten Kosten«. ..

Der Kostenvermerk erhalt folgende Fassung-:
Mahngebiihren . . . . . . . J5
Portsoauslagen . .

. . . . H
. alt s

. zusammen . . . .» Alt . .
IV. Hinter Muster II wir-d folgendes Muster eingefugt:
Muster IIa zu Artilel 26a.

Oeffentliche Steuermahnung.
Die am . . . . . . fällig gewordenen direkten

Steuern . . . . . . . . . . . . sind, soweit sie nicht
über dies-en Zeitpunkt hinaus gestundet sind, nunmehrnebst den
aus dem nach-stehenden Tarif ersichtlichen Mahngebühren spa-
testens bis zum . . . . . . . an die zustanxdige Kasse
zu entrichten Vom folgenden Tage asb werden die Ruck-stande-
im Wege der Zwangssvollstrseckusng eingezogen werden-.

Gine Behändigung von Mahuzetteln findest nicht statt-.
Bei Zusendung auf bargeldlofem Wege oder durch- Die Post

muß der Betrag spätestens an dem oben genannten Tage der
Kasse portofrei zugeführt fein. Die Useberweisung muß- Ida-her
in der Regel spätestens 2 Tage vor-her erfolgen

Für alle bis zur Biekanntmachiung dieser öffentlichen Mah-
nung in . . . . . . . (Bezeichnung des für amtliche Ver-
öffentlichungen der Vollstrseckiuugsbehörde bestimmten Blatte·s)
noch nicht gezahlten Steuerbeträge ist, sofern die Steuer nicht

 

gestundet war, ein-e Mshngebühr zu entrichten Die Mahn-
gebühr beträgt bei Steuerbeträsgen
» bis 50 --z 0,20 de

Von mehr als 50 alt bist 200 alt 0,40 alt
von mehr als 200 all sbiss 500 alt 0,60 all
von mehr als 500 all bis 1000 alt .

für jede weiteren angefangenen oder vollen
1000 c//Z je .

......,Den......191..
(B-ezeichnung der für die Einziehung zuständigen Stelle)

LI4023. · Oel s, den 9. Juni 1922.
Die Ortssbehöirden ersuche ich um Beachtung diese-r neu-en

Vorschrift

0,80 aß

0,60 0%

 

LI4045. O els, den 12-. Juni 1922.
Amtsverfchwiegenheit in Steuscrangelegcnheiten

Nach § 10 Abs. 1 Der Reichsabsgabenordnung vom 13. De- ‘
zember 1919 (R. G. Bl. 1919 Seit-e 1993) sind Personen, die von
den Finanzibehörden hinzugezogen werden und für diese tätig
sind —- alsso namentlich die Gemeindevsorsteher —- zur strengsten
Geheimshaltung der Verhältnisse der Steuerpflich.tigenk, die sie
dienstlich erfahren haben-, verpflichtet sind. Hierzu gehört auch
eine derartig-e- Verwahsrung aller Steuerbüscher und dergl., daß
Unberufene keine Einsicht nehmen können-.

Auch den Gemeinde-viertretern dürfen nur, soweit sie amtlich
mit den betreffen-den Fragen zu tun haben, Mitteilungen über
Steuerverhältnissse gemacht werden-.-

Jch weife auf die Bestimmungen des § 10 a. a. Q. be-
sonders hin. ·

L I 4025. Oe l s-, den 10. Juni 1922.
Vf. D. M. D. J. v. 1. 6. 1922 —- IV E 600 —-

betr. Befreiung vom Ausreifcfichstvermerkszwang
Zur Erleichterung- des Reifevertehsrs hat der Herr Reichs--

minister des Innern auf Grund der ihm durch §§ 3, 6 Abs. 1
Der Paßverordnung vom 10. Juni 1919 (RkG-Bl. Si. 516) er-
teilten Ermächtigung mit Wirkung vom 1. Juli 1922 folgende
Bestimmungen getroffene . —

Pserfoiienr die im Reichsgebiet ihren Wohnsitz oder dauern-
den Aufenthalt haben, gelten für die Ausrieife aqu Deutschland
als vom Sichtvermserkszwang Befreit, wenn sie beim Grenzüsber-
tritt an einer amtlich zugelassenen Grenzütbergangsssteslle durch
einen in ihren Paß eingetragenen Vermerl des zuständigen Fi-
nanzamxts nachweisen, daß gegen ihre Ausresise steuevliche Ble-
densken nicht bestehen (Unbedenllichleitsverntesrk).

Nichttdeustsche Personen, die im Reiichsgebiet ihren Wohnsitz
oder· dauernden Aufenthalt haben, erhalten, falls sie es nich-r
verziehen-, sich die zu Auslandsreisen erforderlichen deutschen
Ssichstvermerke nach dem bisherigen Verfahren zu beschaffen-, den
zur Wiedereinreise erforderlichen Sichtvermerk a)’ vor der Ein-  

reife von der zuständigen Sichtversmerksbehörsde im Juland in
folgender Form: « . ._

Gut — nach erfolgter Aus-reife —- ziurr (einmalisgen, wieder-
holten-) Wiedereinsreise in das Reischsgebiet, b) nach erfolgter
Aus-reife von der zuständigen deutschen Vertretung in· dem
Lande, von dem aus die Wiedereinreise angetreten wer-den soll.

Der Unbedenklichkeitsvermesrk wird von den Finanzamtern
in folgende-r Form erteilt: .. « ·

Gegen die Aus-reife des Paßinhabserss usber eine amtlich
13 zugelassene Greuzüsbergangssteslle bestehen deine steuerlichen Be-

denken.
Dieser Vermerk gilt ..... Monate, jedoch nicht über die

Gültigkeitsdasuer des Passes hinaus. (Ort und Tag lder Aus-
Btellunjgh (Stemspel und Unterschrift der ausstellenden Be-
" örde.

Der Vermerk wird in roter Farbe und bei Buchtpässenauf
der vorletzten und letzten Seite des Paßhestes, d. h. bei- deut-
schen Päsfen auf den Seiten 15/16 angebracht werden.

Als Gebühr für den Wiedereinreisesichwermerl (v-gl. oben
zu a) hisk die Hälfte der bisherigen Rückreifesichltvernierlsgelbühren
zu er e en.

« Jch ersuchse die Grenzbehörden umgehend zu verständigen
und sie dabei darauf hinzu-weissen daß in der Regel von einer
Prüfung abgesehen werden Bann, ob der Inhaber eines Un-
bedeninchikeitsvsermerkes feinen Wohnsitz oder dauernden Aufent-
halt iii Deutschland hat.

L II 520. Oe l s, den 13. Juni 1922.
Anträge auf Verlegung der Ferientermine in den

Landfchulen
Es ist wieder-holt vor-gekommen, daß Schulverbände sBlen-

derungen der Termine für die Oster- und Pfingstferien — be-
sonders da, wo der Stand des Zuckerrübenbaues eine Ver-le-
gunsg dies-er Termine erwünscht erscheinen ließ -—— nicht recht-
zeitig bei desm Herrn Kreis-schulrat beantragt haben, so daß lsich
Schwierigkeiten einstellten.

Jch weise deshalb hier-mit darauf hin, daß Verlegungen
der Ferienzeiten an den Landschulen rechtzeitig bei dem Herrn
Kreisschulrat schriftlich unter Darlegung der Gründe zu bean-
tragen sind, D. h. mindestens 8 Tage vor der gewünschten Ter-
niinsänderung S-chulv«erbände, welche dies künftig versäumen,
werden keinen Anspruch auf Berücksichtigung diesbezüglicher
Wünsche erheben tönnen

L13965. Oels, den 9. Juni 1922.
Sammeln von Beet-en und Pilzen.

Beet-en-- und Pilzzesttesl für die staatlichen Oberförsterseien
werd-en künftig auch durch die Förster, also nicht nur durch den
Oberförster usnsd die Fo.rstk-a.sse, und durch für das Publikum.
möglichst bequem liegen-de Verlaufs-stellen (B-ashn«hofswirte, Gast-
wirte) gegen sofortige Bezahlung verkauft werden. Dies Zettel
kosten bei Verkauf durch die Forstsbseamten 10 Je je Stück, Ibei
Verkauf durch- Verlaufsstellen 11 dlz’. Kinder bis zu 7 Jahren
einschließlich sind zettelssrsei. «

Wird jemand im! Walde durch Die Forstbeatnten ohne-« Zettel
betroffen, so hat er außer der etwa verwiirkten polizeilichen
Strafe sofort ein-en Zettel nachzulöseii, der dann 15 all kostet-.
Der Preis für den Zettel ist bei normalem Verkauf vorsgedruclt,
bei Verkauf im Walde handfchriftlich abgeändert

Jch esrfuschse die Ortsbehörden, vorstehendes ortsüblich be-
kannt zu gehen.

 

Der Pseußische Minister B e r l in W. 66, Den 21.. Aspril 1922.
fiir Volkswohlfahrt.

11. 9. Nr. 267.

Statifchc Berechnung der Masten für elektrifche Freileitungen.
Der Herr Reichsverkehrsminister hat für die Kreuzusng der

Reischsbahnen durch elektrissche SItarskstromIleitungen unter dem-
18. November 1921 (R-eichsverleihsrsblatt Seite 505) Bahn-
kreuszusngsvorschriiften erlasfen. Diese Vorschriften enthalten be- ·
szüglich der statischen Berechnung der Maistens mehrere Erleichte-
rungen gegenüber den Bestimmungen üsber die bei Hoch-bauten
anzunehmeuden Belastungen und über die zulässigen Bean-
spruchungen der Baustoffe vom 24. Dezember 1919 —- St». 6-.
588 -——- Außer dem geringer-en Knicksicherheitsgrad (3) der
Druckstiickse ist in ihnen auch die Beanspruchung des Holzes ab-
weichend geregelt Die-se zahlenniäßsiig geringere Sicherheit
der Bauteile wird aber tatsächlich- praktisch z. T. wieder ausge-
glichen durch die erhöhten Forderung-sen über die Belastungen
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und die zu mach-enden Annahiuen in § 22 Ziffer 3, 4 und 5 der
Bahnkreuzniig.svosr«f-christen.

Ihn zu. vermeiden, daß verschiedene Vierechnnngsarten für
die innekhaslb nsnd die außer-halb des Eisenbahingeländes stehen-
den Masten zu Grunde gelegt werden, habe ich nichts dagegen
einzuwenden, wenn bis auf weiteres die in den Balnikrsenznngs-
Vorschriften angegebenen Berechsnsnngcsgsrnndlagen auch fülr die
außerhalb des Bahnsgelsänides stehenden Masten angewandt wer-
den, solange seine Uesbereinstimsmung der Bahsnkreuzungssvor-
schriften mit den Belastinngsbestiinmungen noch nicht durchge-
führt ist. _

« Bezüglich der Ausbildung der Fundamente für die Leitnsngis-
massten bemerke ich folgen-des: Jni allgemeinen ist nichts dagegen
einzuwenden, wenn außer Plattenfuudanienteu aus Beton auch-
fsolche aus Holzschtwellen zugelassen werden. Die Fundamentse
müssen indessen genügend großi sein (Berechsnnng nach Fröhlich)
nnd in der Ausführung mindestens den in den Normen für
Ztarkstromleitnngsen des Verband-es deutscher Elektrotechniker
hierüber gegebenen Vorschriften entsprechen, d. h. die in der Erde
liegenden Eisenteile müssen mit heißem Tseer gut gestrichen oder

‘in gleichwertig-er Weise gegen Zerstörung geschützt sein. Die
Holzsschwellen müssen mit fäinlniswidrigen Stoff-en getränkt sein.
Ein-e völlige Ablehnung der Vlattsenfnndaniente mit Holz-
schswellen trotz sachgemäßer Durchbildnng der Fundanisente kann
nur dort in Frage kommen, wo ungünstige Bodenverhältnisse
(erfahrungssgeiniäß rasches Fiisiilen- an Holzteilen) vorliegen. Der
Zieherheitsgrad gegen sllmkippen soll nicht klein-er sein als 1,5.
L. I. 3879. O e Es, den 13. Juni 1922.

Vorstehenden Ministeriaslerlaß bringe ich mit dem Be-
merken zur öffentlichen Renntnis, daß Abdruckie der Balinikrsen-
znngsoorschriften kiäsuslich von Carl Heymanus Verlag, Berlin
W. 8, Mauerstraße 43/44 zu; beziehen sind.

K11469. O els, den 15. Juni 1922.
Betrifft Ansfuhr von Gegenständen des täglichen Bedarfs.

Nach § 1. Ziffer 1 der Bekanntinaschung betr. das Verbot
der Ausfuhr oon Gegenständen des täglichen Bedarfs vom 31.
10. 1921. (Dentsicher Reichs-anz. Nr. 257 vom 2. 11. 21) be-
dürfen im Reiiseverkehr neue Gegenstände des täglichen Bes-
d-a:rfs, auch wenn sie zum persönlichen Ge- oder Verbrauch oder
zur Ausübung des Berufes während der Reise mitgseführt wer-
den, einer Aussuhrbewilliggnng Für Reisende ergibt sich jedoch
häufig das Bedürfniss, auch im Jnlande gekauft-e neue Aus-
rüstung.s!stsüsckse in ihrem Reisegepäck mitzufüshren (Bse.i auss-
ländischen Reisenden Ersatz für solche Stücke ihrer Reise-aus-
rüstung, die während des Ausensthaltes im Jnlaude unbrauch-
bar geworden sind oder wie-gen unlvorhergesehenen B«e-dasrfs in-
folge läiigersen Aufenthaltes im Jnlande, als bei der Ginrseisse
beabsichtigt war und der-gil.) Dabei ist der Reisen-de bei Aus-
fuhr. dieser Gegenstände ohne Ausfushrbewillsigung sich häufig
nicht bewußt, einem-« Verbot zuwi er zus handeln.

Da »die sliuätfuhr'biefer Gegen tänsde im Reisievierkehr zurzeit
nicht allgemein frei-gegeben werd-en kann, anderseits aber un-
billige Härten vsermiseden werden soll-en, hat der Reichswirt-
ihaftsminifter im Einvernehmen mit dem Reichssminsister der
Finanzen die Zoll-stellen ermächtigt, für neue Gegenstände des
täglichen Bedarfs dise zum persönlichen Ge- nnd Verbrauch
während der Reise oder zur Ausübung des Berufs während
der Reis-e von Reisen-den bei der Aus-reife niitgeführt werden,
sofern sie von diesen bei dem Grenzzollamt vorschriftsmäßig zur
Revision gestellt werden (also kein Versuch der Verheimlischung
der Gegenstände, sowie auch kein Versuch der Täuschung über
ihr-en Charakter oder über das Vorhandensein einer Ausführ-
biewillsignngsperfoligti), die Beibringsung »der nach l»der vorgenannten
Bekannstmachiung zur Ausfuhsr dieser Gegenstände erforderlichen
Ausfuhrbewilligung auch nach ihrer Stellung zuir Revision zin-
zulassem den Rieisenden soll es unbensoinmen bleiben, übe-r »die
Gegenstäu de im Jnslande zu verfügen-.
_ Demzufolge kommt in diesen- Fällen seine vorläufig-e Sicher-
stellung oder _eine Vserfallerklärung sowie die Anzeige an sdie
Staatsanwaltfehaft zum Zwecke der Einleitung sein-es Strafver-
fahvens nicht in Frage, sondern es wir-d ledig-lich die Aus-fuhr
der Gegen-stände zu verhindern sein. »

Jch weise jedoch hierbei ausdrücklich dar-ans hin, daißs in
allen ander-en- Fällen, d. h. wenn es sich nicht suim solche neuen
Gegenstande des täglichen Bedarfs handelt, die zum persön-
lichen Ge- oder Verbrauch des Reisen-den während der .Re-i-se
oder zur Ausübung des Berufs des Reisen-den während der
Reise dienen, dass bisherige Verfahren bestehen bleibt.

Der Vorsitzende des Kreisausfchusses; .  

F. F. 232 Oels, den 8. Juni 192.2.
« Bauzufchiiiffe. » .. -

Der Reichssminister des Jmiern ist bereit, Mitte-l fur sden
Van. von Baracken für Flüchtli·ii.sgse, aus dem sogenannten Ba-
rackenson-ds, zu gewähren-. Anträge hierzu sind mir zur Weiter-
gab-e zuznlesitein

Die Mittel ans dem Barackensousdswerden auch zur Eri-
richtung von halbmasssiven Bauten gewahrt. Eine Bedingung
für die Erlangung lvon Mitteln aus dein Basrackeufionds sist,«»-daß
nicht Werks-wohnungen geschaffen werden und daß die Flucht-
lin.g-e, die in den Wohnungen Aufnahme finden, auch siofort in
Arbeit gelangen. «

Der Vorsitzende des Kreisausfchusses.

1«12-959. O e l s, den 7. Juni 1922.
Abstempelung der Erbennuugsnummeru für Kraftfahrzeuge

Von seiten der siraftfahrzeugbesitzer wir-d Klage daruber ge-
führt, daß die von dein Ortspolizeibehörden aiigsebraichten Stem-
pel auf den Erkennnnigszieichen der Fahrzeuge beim Waschen sehr

 

« leicht verlöschen nnd unkenntlich werden, weil zur Abstempelung
gewöhnlich-e Stenipelfarbe verwandt wurde. . _

Jch weise sdie Ortspolizeibehorden daher an, zxu dieser Ab-
stempelung nicht asbwaschbare Stenipelfarbe zu verwenden-.

Oel s, den 14. Juni 1922._
Heuankauf.

Das Heersessverpflsegungs - Zwei-gamt Oels hast miist dem
Auf-auf von Heu (gut trockenh neuer Ernte frei Magaz-in Oel-s
oder frei Stallboden in Namsslau und Biernsstagdt begonnen-.

L I 4126.

Der Anlauf erfolgt im direkten Verkehr mit 11dem Produ-
zenteu.

l«138811. Osels, den 14. Juni 1922.
Erteilung von Wandergewerbescheinen und Legitimationsbarten

Voii seiten des stehen-den« Gewerb-es werden immer wieder
Klagen erhob-en- über Schädigung-en durich »den unerliciulbsten Hau-
sierhandel und den-. Mißbrauch der Legitimationsskarten

Jch weise die Ortspolizeibehörden an, bei Aufnahme von
Anträgen ans Erteilung von Wandergewerbescheinen und bei
Erteilung von Legitimationska·rt-en all-e Gründe, welche für und
gegen Entziehnng b-z·w-. Versagung sprechen-, sorgfältig zu prüer
nnd danach zu verfahren.

Osels, den 14. Juni 1922.
· ś Feuerverfich-erungsheberollen.

Die Heberolleu über »die Gebäu-de-- und Mobi'titar'berrfiche-s
rnngsbeiträge für 1922 erfuche ich mir baslsdgessäslligst zurücksenlden
zu wollen. s ' s

Der Kreisfesuersozietäts-Direktor.

Oels·, den 14. Juni 1922.
Straßenverkth

Da meinen wiederholten- Hin-weisen auf Jnuehaslstuug der
Poslizeiverordnringen betreffend die Beleuchtung von Fuhr-
werken, Fahrrädern usw. bis-her wenig Beachtung geschenkt
worden ist, sehe ich mich im- Jnteresse der Allgemeinheit ge-
nötigt, künftig mit strengeren Bestrafungen gegen derartige Ver-
stöße vorzugehien Die Ortsbehörsden ersuiche ich, die ein-schlä-
gigen Polizeiverordnsungen und meine vorstehende Bekannt-
msgchung mehrmals in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt zu
ge en.

Ll3876.‘ Oel s, den 8. Juni 1922.
Warnung-s- und Ortstafelu für Kraftfahlrzeuge

. Während der »Automo.sbilsklnb von Deutschland Wairnungss
tafeln h zur Kennzeichnung gefährlicher Wegestellen aufzustellen
beabsichtigt, hat der Allgemeine Deutsche Austosinobilkllnb »die
Henntlichmachung der O r t s ch a f te n durchs Aubsringung von
Ecifeln ubernomnien Die Tafeln geben am Ortseingang in
weithin sichtbarer Weise Iden- Namen- des Ortes bekannt und
fordern » zum Langsamfahren auf. Der Allgemeine Deutsche
Automobilklub hat gebeten, daß dass Augen-merk der Behörden
auf den Schutz der Tafeln gerichtet werden möchte, das es in
letzter Zeit wiederholt vor-gekommen sei, idaszs neu angebrachte
Schilde-r in mutwsilliger Weise beschädigt oder wieder entfernt
worden seien.

Da die Keiisii-tlischiiia-chung der Ortschaften im Interesse des
allgemeinen Verkehrs gelegen ist, ersuche ich die Ortspoli kei-
und Ortsbeh«or«den, die Bestrebungen des Allgemeinen Deutf n
Automobilklusbs zu unterstützen -

L l 4165.
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Oel s, den 13. Juni 1922.
Untersuchungen iibcr Eisen-bewu. ..

Der Deutsch-e Ausschuß fiir Eisensbeton hat als Hefte 49

unD 50 feiner Veröffentl-i«chm.n:g.en-- Berichte betreffend Versuche
über das Verhalten von Mörtel nnd Beton in Moor uind Prü-
fung von Balken nnd Würfeln zu Kontrollversuchen heraus-
se eben. ·
g g Der Laden-preis dier im Verlag von Wilhelm Ernst 8x
Sohn, Berlin W. 66, Eltilhelmstn 90, erschsiserienen Heft-e- be-
trägt 84 alt für Heft 49 unds18 .I/;/Z fur Heft 50. Deutsche
S)"i·eichsi-· und Staatsbehörden- geniieszen jedoch eins-en Vorzugspkreis
von 56 all für Heft 49 und 1.2 c//( fiiJr Heft 50 bei-i Trasgsnng
der Posrstokoften . » »

Für- kommunasle nnd sonstige nichtstaatliche Behörden sgrlt
der obige Ladenpreis Staatliche Behörden können die Hefte
unter. Jnansipruchnahme des Vorzugsprseises nur durch Ver-nut-
teluug der Geschäftsstelle des Deutschen Ausschusses fur Eisen-
beton, Berlin W. 66, W-ilsh«elmstr.- 80 (Reichsverksekhrsmiuiste-
rium.) beziehen Die Zahlung-en sind portosrei ohne Abzug an
die Ver-lagstchshandlung zu richten.

Die Baupsolizeibehörden des Kreises weise ich auf diese
the-ste, ·bon denen Heft 49 sehr bemerkenswert-e Untersuch-un«gks--
ergebnissie enthält, hiermit hin.

L l 4048.

1.11510. O els, den 11. Juni 1922.
Fristvcrsiinmuis bei Zahlung der Schulbeiträge zur

Landesschulkasse.
Es ist wiederholt vor-gekommen, das; Sehnslverbände die

fälligen Zahlung-en an Sschnlbeiträgen zur Landessschsulkasse nicht
sristgemäsz au die Staatliche Krseisikasse in Qels geleistet haben-.
Erst nach erfolgter Mahnung haben dann die Schulverbände
an die Kreistasse mitgeteilt, daß Die Schulkasse nicht über die
notwendig-en Mittel verfügl. «

Jsch habe die Sch.u«l«v-ersbände im Krreissbsliatt wiederholt
darauf aufmerksam gemacht, daß sie fiir Sicherstellung und fris -
gemäße Abführuug der Schulbeiträsge — insbesondere der Nasch-
zahlungen für die Rechnunigsjahre 1920 nnD 1921 —- rechtzeitig
Sorge zu· tragen haben. Es ist auch darauf hingewiesen wor-

.den, daß im Versäumnis-falle vom Fiill«igkseitstiern1in ab 5 Pro-
zeut Zinsen erhob-en werden (§ 50 23. D G.). Für die hier-
durch Der Schulkasse erwa chsenden Mehranstgaben komsmen die
S hulvserbände somit selbst auf. Es- «lie.gt- in ihrem eigenen
Interesse daß die Schnlbeiträige stets fristgemäsz, d. h. für die
Rechmingssjahre 1.920/21 fofort, und füir das laufende Rech-
nungsjahr 1922 zu den Füll-igkeitsterminen (1. April, 1. Juli
nsw.) gezahlt werd-eu» "

Oels, den 12. Juni 1922.
Beiträge zur landwirtschaftlichsen Unfallversicherung
Nachdem den Herren- («SS-en·1etnd·e- und Guitsvsoirstehern des

Kreises die Heberollen über die Umlage zu den Unsinn-Lasten
der Seh-les landswirtschsastlichens Ver-Iifsigzendssieuischaft zugegangen
sind, erfreche ich die Einziehsung dies-er Beiträge sbaldisglst vorzu-
nehmen. Die Zahlung der _ Beiträge «(abzüsg«lsich der Hebe-
gebühren) hat mittels Zahlskarte an Die Kreisskotnmunaxlkasse
hsierselbst bis spätestens 25. Juni d. M. zu erfolgen-.

Soweit die Heberollen den Ortsbeshörden etwa noch nicht
zugegangen sein sollten, können sie bei Gelegenheit im Sitzung-s-
sasale des Kreishanses abgeholt werden«

_ Wegen Auslegung-, Einspruch »und Wiederexinssiendunigi der
Hebserosllen nehme ich ans das jeder Hieb-wolle bieiliiegiende An-
schreiben Bezug.

Namentlich mach-e ich auf Die Auslegung nnd Die vosrheir
zu erlassende Bekanntma chnnxg mit gleichzeitiger Rechitssmitteilbce-
lehr-nng aufmerksam

Die Heberollsen sind mit Abfüihrnng der Beiträge an den
. Kreisausschuß zsuriickzusenden

« Der Vorsitzende des Kreisanssth:u.sses«.

Oselss, den 7. Juni 1922.
· » » Nachweisung

der im Monat Mai erteilten und noch gültigen
Jahresjag.dscheine. ——- Kreis Oels.

L I 2319/22.

Wilhelm K«r«oker, Drseiiradensmiihle ausgesetrtisgxt 3. 5. 22
Karl K·anzia, Ostrowinse ,," 6. 5. 22
Max Bau-k, Buschwald „ '16. 5. 22
Karl Kusrsoscks Weiß-ense!e » 16. 5. 22
Reinhold Schulz, Lan-genhof -,, 17. 5. 22
Klara Schulz, Langewhos ,," 17. «5. 22
Dr. S-eholt,z-Scl)öngarth, Pangau -,, 20. 5.
Ernst Reipert, Brief-e ,, 20. 5. 22
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Fritz Warbnitz, Buchpwald « ,, 22. 5. 22

Wilhelm Neumann, Prietzen ,, 23. 5. 22

Adolf Ri.fch-ka, Hundsseld . „ 25. 5. 22

Reinhcosld Stsäsche, Bernstadt „ 26. 5. 22

Robert Habicht, Oels h — „ 27. 5. 22

Hugo Stütze, Oels - » 27. 5. 22
Paul Chri«stall-e, Oel-s » 27. 5. 22

Eber-sharid b. Pardbser«g, Dom-. Carlssbrumg » 29. 5. 22

Rudolf Bräuer, Groß Graben » 29·. 5. 22
Kroll, Prietzen „ 29. 5. 22
Albert Schölzel II, Klein Zöllnig . „ 30. 5. ZU

Ernst Wiessner, Oel-s ,, 30. 5. 22

Aslfred Ba-utz, Bohrau ,, 30. 5. 2:2

Kurt Wolfs, Oels s ,, 30. 5. 22

Weichssel, Sstronn ,, 3-1. o. 22

Brsuuo Neumann, Oels » 31. 5. 22

Max Bach-ex, Jeuskwitz « „ 3. 6. 22

Heinrich Washinsky, Julius-barg « „ 1. 6. 22

Leo Jhmsen,« Ober Woitssdors „ 6. 6. 22

Herrn-rann K·1,ifchie, Zucklau ,, 2. 6. 22
Richard Asz-uiaun., Klein Zöllnig » -3. 6. 22
23'nchett, Groß Graben- _ „ 3. 6. 22

Graf Felix v. Schwierin, Bsohrau » 6. 6. 22

K. V. 5. Berlin, Den 29. September 1921.
Verordnung

über Die Beschränkung der Verarsbeitung von Kartoffeln
in Brennereien. . .

Vom 29. September 1921.
Auf Grund der §§ 3, 4 der Verordnung usber Kartoffeln

vom 24. August 1920 (RG-Bl. S. 1609) wird verordnen
1

Kartoffeln dürfen in Brennerseien nur nach Maßgabe der
nia chstehendeu Vorschriften verarbeitet werden: Unternehmer
landwirtschaftticher Betriebe dürfen in» der eigenen Brennerei
so viel selbsstgsebaute Kartoffeln verarbeiten, aslss einem Fünftel
des Brsennsrechts bei einem Verbrauch-e vsosn 18 Zentnern Kar-
toffeln für das Hektoiliter reinen Alskoshost entspricht Das gleiche
gilt für Genossenschaften und sonstige Vereinigung-im die eine
Brenners-ei betreiben, hinsichtlich der von den Mitgliedern »ge-
baut-en Kartoffeln.

Die Land-es-r-e.gise«rungen können nähere Bestimmungen zur
Durchführung dieser Vorschrifthn treffen.

2b .
Der Reichsminister für Eirnäshrung und Landwirtschaft

kann auch in anderen als »den in § 1 vorgesehenen Fällen die-
Verarbeistusng von Kartoffeln in Brennereien gestatten

· 3
Zuwiderhandlungen- gezgcen die Vorschriften im § 1- werden

mit Gefängnis bis zu seinem Jahre und mit Geldstrafe bis zsus
zehntausend Mark oder mit eine-r dieser Strafen bestraft Neben
der Strafe kann ans Einzisehunsg der Vorräte erstaunt werden,
auf die sich die strafbasre Handlung bezieht, ohne Unterschied, osb
sie dem Täter gehören oder nicht. ‚

_ § 4.
Die Verordnung über Bescheänkunsg der Verasrbeitung »von

Kartoffeln vom 7. September 1920 (RGB1l. S.16442) wird
aufgehoben

Der Reichsminister für Ernährung nnd Landwirtschaft
_ gez-. Dr. H e r m e si.

« Vorstehende Verordnung wird hiermit zur öffentlichen
Kenntnis gebracht. .

Der Vorsitzende des Kreisansschusses.

L13936. Oe l s, den« 7. Juni 1-922.
Lehrgiinge über Obst-- und Gemüseverwertung '

ś nnd Obst-wein-bereitung.
Jn der höheren staat-Eichen Lehranstalt für Obst- und

Garten-bau. zu Proskau bei- Opspeln finden statt: «
1. ein Lehrgansg üsber Obst- und Gemiiiseberwerstung vom

6. bis 8. 7. 1922,
2. ein Lehrsgang über Obst- nnd Gemüsevierwertunsg am 26.
und 27._ 9. 1922,

3. ein Lehrgansg über Obstweinsbereitung am 28. und
29. -9.. 1922.

« »Es können «·Män:ner und Frauen teilnehmen-. Gebühr für
Reichsdeuitsche 1e Lehegansg 40 Mark. Die Anmieslsdsegebiüshr
bietragt Ie Lehrgang 5 Mark. Sie wird als Tieixlzashlungi aus den
Gebuhriensatz angerechnet, aber nicht zusrücbgezaxhlt wenn der
Angemekdete ausbbeibt _

« leneldungen sind sandte Lehranstalt zu richten. G le i chi-
z e i t i g ist die Anmeldeigebühr an die Kasse der Leshranstaskt ein-
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ziisiensden,, bzw. zu überweisen (P-ostfche-ckko-n«to Prseszzlaru 4020).
Für etwa gewünschte Auskunft ist Bsrisefporto beizufügen

K I 471 I. Oe l s, deni 12. Juni 1922.
Regelung dies Verbrauchs elektrischer Arbeit.

Auf die im Reichsgesetzblatt Teil II asuf Seite 137 uusd ff.
veröffentlichte Biekamitsmaichsunsg über idie Regelung Edsess Ver-

L I 3881. O e El s, deir 8. Juni 1922.
Fahndung.

Der am 29. August 1908 -zu Hairstlsieb sgesbsosrene Sahn
Paul- die-s Ackerkutfcherss J a n s ch asussi Grsuuiasu, Kreis- Breslean
hat sich Anfansg dieses Monat-s von feiner Arbeitssstelle sin Bo-
gusilsawitz entfernt und wir-d vermißt-. Wa:hjrfchei·nl.isch treibt sesr
sich vasgabundierensd umher-. —

brauschis elektris eher Arbeit vom 27. Mai 19122 weise ich hin und
· erfuche um Bekanntgabe

b

Zentner
« herab-gesetzt

Die Orts-behörden erfuche ich, vorstehende Pi««e-is-l)ci«absetzung

Der Vorsitzende des Kreisaiusschusfes.

O e l s, den 7. Jsuni 1922. »
Die-r beim Oberpräsidium in Breslau eingesetzt-e Ausschuß

zur Ermsittseluug angemessen-er Kartoffelpreife hat in feiner
Sitzung am 1. Juni den Kartoffelpreis auf 1 30 Ma rk p r o

ab Verladsestation des Erzeugers

sofort in ortsüblicher- Weise bekannt zu machen-.
Der Vorsitzende des Kreisausskhusses.
 

richtigen.

L I 3424.

L I 3925. Maul- und

Der Landrat

Dr. chkell

Paul Jansch ist kleiner Sta«tiir, blond und hat rundes- Ge-
sicht; er trug schwarzgraueu Anzug und blauen Hut. ‚

Jui Ernisittelsungsfalle ist »der- Landrat Briessslasu zu beim-ch-
⸗

O e«ls, denj 14. Juni 1922.

Bestätigung
Der Arbeiter Karl M o r a w e aus Baruthse isst zxusm ersten

Schöffeu der Gemeinde Baruthe bestatigt worden.
 

Oe l ä, den 9. Juni 1922.
Vichseuche.

Auf dem Doniini11m. Alt-S-ch»liiesa, Kreis- Bvresslasu ist Ddie
Klauiensseusche asmtstierärztlich festgestellt worden.

  

 

Tel. Nr. 172 

„Deutsches P;
ein neues Spezialbier zum Ausstoß,

Gehalt, Geschmack und Bekömmlichkeit dem

ausländischen und infolgedessen teureren Pilsner

zum mindesten gleichkommt

Zu einem Probebezuge laden wir ergeben-It ein.

Schultheiss- Patzenhefer
Brauerei - Aktiengesellschaft

Wir bringen unter der Bezeichnung

lsner“
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Avmeldebesilieinigungeii
ll. Ludwlun Buchdruckerei

Sommclfplliscll .!
Ein einfaches wunderbareg
Mittel teile ‚ich gern jedem
kostenlos mit.

Frau an. Poloni.
Hannover, S13/77 Ghlieätag 106

 

   

 

  

Zukunftl
Charakter (Mild, Reichtum, libeleben,
wird nach Astkologie (ßternbeutung)
berechnet. Gehe Rat in (Ehe u. Geschäft
usw« Nur Geburtsdaten und Schrift ein-
haben. Gtreng teell und wissenschaftlich

angelt. Dann-ver - Linden.
Jakobstraße 1, part.  

- direkte-in
können ohne Operation und
Berufsstörunggeheiltwerd.
Sprechstunden in Breglau

Hotel Germania,
am Hauptbahnhof,

am 24. 6. von 9——1 Uhr.
Dr. med. flugs-IN

Spezialarzt für Bruchleiden  

Minimax
ältester und bewährtester Handfeuerlöscher sollte be
den heutigen wirtschaftlichen Zeiten zunErhaltUng
aller Sachwerte in keinem Grundstück, keiner Werk-
statt, keinemgGeschäftslokaL keinem Daminium, keiner

Försterei. keinem Landwirt, keiner Villa fehlen. _
Zur Einrichtung von MinimaX-Feuerschutz-Netzen in
Stadt und Land noch vor der Ernte sind Bestellungen

sofort nötig.
Ständige Kontrolle der Apparate, kostenlose Unter-
weisung des Personals, kostenlose Nachlieferung durch

« Bran-) verbrauchter Reserve-Füllungen.
Jede weitere Auskunft erteilt gern der Vertreter

Kaufmann Franz Reichs in Sibyllenort.

Mum. 56‘138. W 1m! mit, baß er u

  

     

 

   

 

Auggekämmtes

Frauenhaars
kauft ä Kilo bis Mark 150.—

Frisör Geisler. Luisenstraße l9.

Stimmen u. {Reparaturen
von anmieten. barmoniums,
Orchestrious. Binnen. Geigen

A. Rudolph, Kaiserstraße lc
Klavierstimnier und Mechaniker für Musikinstrument-

 

Nebst einer Beilage.


